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Erwägungen

E. 1.1
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unter den in Art. 84 BGG genannten
Voraussetzungen zulässig. Im vorliegenden Fall geht es um eine Auslieferung und damit
um ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach Art. 84 Abs. 1 BGG insoweit möglich ist.
Weiter ist erforderlich, dass es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.

Art. 84 BGG bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im
Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ( BGE 134 IV 156 E. 1.3.1 S. 160
mit Hinweisen). Ein besonders bedeutender Fall ist mit Zurückhaltung anzunehmen ( BGE
136 IV 139 E. 2.4 S. 144 mit Hinweis).

Ein besonders bedeutender Fall kann auch bei einer Auslieferung nur ausnahmsweise
angenommen werden. In der Regel stellen sich insoweit keine Rechtsfragen, die der
Klärung durch das Bundesgericht bedürfen, und kommt den Fällen auch sonst wie keine
besondere Tragweite zu ( BGE 134 IV 156 E. 1.3.4 S. 161).

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem
Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu ( BGE 134 IV 156 E. 1.3.1 S. 160 mit
Hinweis).

Nach Art. 109 BGG entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf
Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid
wird summarisch begründet und es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen
Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, in Belgien in seiner Abwesenheit verurteilt worden
zu sein. Das Bundesstrafgericht hielt dazu fest, den Auslieferungsunterlagen sei zu
entnehmen, dass er an der Verhandlung vor dem erstinstanzlichen Gericht in Lüttich
anwesend gewesen und zudem von einer von ihm gewählten Rechtsanwältin vertreten
worden sei. Dem Urteil des Berufungsgerichts Lüttich sei zu entnehmen, dass er dagegen an
der Berufungsverhandlung weder anwesend noch anwaltlich vertreten gewesen sei. Die
belgischen Behörden hätten dazu ausgeführt, er werde nach einer allfälligen Auslieferung
die Möglichkeit haben, eine Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens zu verlangen. Das
Bundesstrafgericht, dessen Ausführungen vom Beschwerdeführer zwar bestritten, aber
nicht als aktenwidrig bezeichnet werden, schloss gestützt darauf, dass die minimalen
Verteidigungsrechte insoweit gewahrt seien. Dies entspricht Art. 3 Abs. 1 des zweiten
Zusatzprotokolls vom 17. März 1978 zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen (SR
0.353.12). Ein besonders bedeutender Fall liegt in dieser Hinsicht nicht vor.



Das Bundesstrafgericht hat sich zudem mit dem Anspruch auf Achtung des Privat- und
Familienlebens auseinandergesetzt und dazu festgehalten, der Beschwerdeführer mache
keine aussergewöhnlichen familiären Verhältnisse geltend, die einer Auslieferung
ausnahmsweise entgegenstünden. In seiner Beschwerde ans Bundesgericht macht der
Beschwerdeführer insoweit lediglich geltend, wenn er in Serbien wäre, könnte ihn seine in
der Schweiz lebende Familie besuchen und mit ihm Zeit verbringen. Die Beschwerde ist in
diesem Punkt unzureichend begründet ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

Für das Bundesgericht besteht aus diesen Gründen kein Anlass, die Sache an die Hand zu
nehmen.

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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